
 

 

Hygieneregeln der Hallensportler in Stichpunkten, gültig ab 19.03.2022 

Gemäß akt. Corona Bekämpfungsverordnung!  

                                                                                                

 

Es ergeben sich gemäß der o. g. Verordnung gemäß §4 folgende besondere Anforderungen an die 
Hygiene:  

 Regelmäßig Reinigung der Sanitäranlagen  

 Regelung von Besucherströmen bei Veranstaltungen  

 Regelmäßige Reinigung von Oberflächen die häufig berührt werden  

 Für regelmäßige Belüftung durch die Seitentüren sorgen – wenn sich die Oberlichter nicht autom. 
Öffnen  

Ergänzende Empfehlungen:  

 Bei Symptomen akuter Atemwegserkrankungen zu Haus bleiben  

 Empfehlung Abstand halten  

 Empfehlung Mund-Nasen-Maske außerhalb der Sportfläche tragen  

 Empfehlung Hände waschen, Desinfektionsmittel nutzen  

 Empfehlung der Nutzung der angebrachten Laufwegeregelung in der Sporthalle  

 Empfehlung keine Bewegungskorrekturen und keine Hilfestellungen mit Körperkontakt vornehmen  
 Empfehlung die Duschen nicht zu nutzen und bereits umgezogen in die Halle zu kommen. Nutzung 
der Umkleideräume für Jacken und Schuhe 

 

      Die Hygienebeauftragten der einzelnen Gruppen sind Jelena Arnold, Rick Arnold, André Hölck,  

        Jennifer Kühnel, Xenia Meyer, Susan Minnerop, Michael Pohlmann, Kerstin Siemering und  

        Maik Radloff ( mit Einbindung der Jugendtrainer) 

 

Der Vorstand des TSV Sparrieshoop, 19.03.2022 


